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Das abessynische Heer.

in den letzten Monaten hat das abessynische

Heer sehr viel von sich reden gemacht, und das

Interesse, nicht allein des Militärs sondern auch

des Laien, in hohem Grade erregt, dass es wohl

zeitgemäss sein dürfte, sich eingehender damit

zu beschäftigen. Auf Abessynien selbst, seine

geographische Lage, seine Einteilung und

Regierungsform, sowie seine Verwaltung näher

einzugehen, würde zu weit über den Rahmen dieser

Arbeit hinausgehen, zumal über dies Thema

schon viel, mehr oder minder gutes geschrieben
worden ist. Betrachten wir der Reihenfolge
nach eingehender die nachstehenden einzelnen

Punkte : a) die Mobilmachung, b) der Soldat,

c) die- Waffen nnd Pferde, d) das Heer im
Marsche, e) das Lager, f) die Schlacht, Sieg

und Heimkehr.
In Abessynien giebt es nicht wie in unsern

europäischen Ländern Aushebungsgesetze, und

doch wird in keinem Lande der Welt die

allgemeine Wehrpflicht so rigoros durchgeführt wie

dort. Wer nicht zu alt, zu jung oder zu schwach

ist, der trägt die Waffen; dies hat natürlich nur
auf den Krieg Bezug, aber letzterer Zustand ist

ja eigentlich bisher der normale, während der
Frieden der anormale gewesen ist. Sollte Menelik,
dieser geistig bedeutende Mann, noch lange am
Leben bleiben, und neben ihm, als sein treuester
und intelligentester Ratgeber, die Königin Taitu,
dann dürfte sich m Bälde manches in Abessynien
ändern, und zwar zum bessern. Wenn der Negus

Negest — der König der Könige — den Krieg
und damit die Mobilmachung erklärt, dann lässt

er dies durch schriftliche Ordres allen unter ihm

stehenden Negus mitteilen, die ihrerseits diese

Befehle auf das Schleunigste wieder weiter geben

an die betreffenden Ras und Degiasmac'bis hinab

zu den Mesleni — eine Art Gemeindevorstand.
Die Mobilmachungsordre und der Gestellungsbefehl

— anage — wird am nächsten

Wochenmarkttage öffentlich auf dem dazu bestimmten
Platze bekannt gemacht. Zwischen fünf und
vierzig lang gerührten Wirbeln, in Pausen

geschlagen mit der grossen Trommel — dem Ne-
garit — giebt der Mesleni im Namen des Königs
Zeit und Ort an, wo und wann sich die Krieger
zu stellen haben. Nach Verlesung des

Gestellungsbefehls steigt ein anderer Mann — Afe-
Negus (Königsmund) genannt — auf den

umgekehrten Negarit (Trommel), lässt von einem
Diener eine Lanze, an der ein schmutziges Schaffell

befestigt ist, hochheben und ruft allen nochmals

laut zu : ,1m Namen des Königs wehe dem,
der gehen kann und zu Hause bleibt! wer
dennoch bleiben sollte, verliert den Namen Mann,
seine Frau tritt in alle seine Rechte und
Besitztümer ein, sie wird die Herrin und er der
Knecht! Darum nährt Euch selbst noch gut,
füttert Eure Pferde und Maultiere recht, bereitet
Mehl, Salz und roten Pfeffer vor und findet Euch

unverweigerlich mit allem diesem versehen am
achten Tage nach San Michael in meiner Residenz

Entotto ein!" So lautete das Aufgebot
Meneliks, bevor er den jetzigen Krieg gegen die

Italiener begann. Am befohlenen Tage nähern
sich von allen Seiten die Krieger, nicht nnr die

berufsmässigen, schlachtgeschulten Soldaten mit
ihren Frauen und Dienern, — ohne beide geht
der Abessynier nie in den Krieg — sondern auch
die Neulinge, die Beutegierigen folgen dem
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